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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Grundrechte

Das Vermummungsverbot war auch auf kantonaler Ebene ein Thema. Im Kanton Basel-
Stadt wurde eine von der Jungen SVP lancierte Initiative für ein kantonales
Vermummungsverbot vom Parlament für ungültig erklärt. Die Initiative wollte im
Übertretungsstrafrecht einen neuen Paragraphen verankern, nach dem das Verdecken
des Gesichtes ausserhalb bewilligungspflichtiger Versammlungen, Demonstrationen
und Menschenansammlungen bestraft werden sollte.
Mehr Erfolg hatte das Vermummungsverbot im Kanton Tessin. Am 23. September wurde
eine von Giorgio Ghiringhelli lancierte Volksinitiative, die nach dem Vorbild Frankreichs
und Belgiens die Vermummung im öffentlichen Raum verbieten wollte, von 65,4% der
Stimmbürger gutgeheissen. Die avisierte Zielgruppe waren Burka- und
Niqabträgerinnen, obwohl diese im Südkanton kaum anzutreffen sind. Ghiringhelli ging
es denn auch bewusst um die Prävention. Ob die neue Verfassungsbestimmung zur
Anwendung kommen wird, hängt von der ausstehenden Gewährleistung der
Kantonsverfassung durch die Bundesversammlung ab (vgl. Kapitel 1d). 1

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 23.09.2013
NADJA ACKERMANN

Sowohl die Gewährleistung der neuen Tessiner Kantonsverfassung, wodurch das
Gesichtsverhüllungsverbot von Bundesrat und Parlament als bundesrechtskonform
akzeptiert wurde, als auch das Urteil des EGMR vom Juli 2014, welches das Burkaverbot
in Frankreich offiziell als EMRK-konform einstufte, verhalfen der Burka-Kontroverse in
der Schweiz zu Aufwind. Anfang 2015 kündigte das Egerkinger Komitee um den
Solothurner SVP-Nationalrat Walter Wobmann, das seinerzeit die Minarett-Initiative aus
der Taufe gehoben hatte, denn auch an, auf nationaler Ebene eine Initiative für ein
Verhüllungsverbot nach Tessiner Vorbild einzureichen, und zwar parallel zu Wobmanns
parlamentarischer Initiative mit dem gleichen Anliegen. Obwohl die SPK-NR das
Anliegen im April 2015 mit knapper Mehrheit unterstützt hatte, glaubte der Initiant nicht
an den Erfolg über den parlamentarischen Weg. Deshalb und nicht zuletzt auch aus
wahltaktischen Gründen – im Hinblick auf die bevorstehenden eidgenössischen Wahlen
im Oktober 2015 erhoffte sich die SVP einen positiven Effekt von der Initiative, wie der
Walliser SVP-Nationalrat Oskar Freysinger unumwunden zugab – trat das Egerkinger
Komitee am 29. September 2015 vor die Medien, um die endgültige Lancierung der
Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» bekanntzumachen. Der Initiativtext sei bei
der Bundeskanzlei eingereicht worden und so bald als möglich wolle man mit der
Unterschriftensammlung beginnen, liess das Komitee, dem neben Walter Wobmann
weitere SVP-Exponentinnen und -Exponenten sowie Mitglieder der EDU, der Lega und
der Schweizer Demokraten angehörten, in der Presse verlauten. Inhalt des
Initiativtextes war erstens das Verbot, sein Gesicht im öffentlichen Raum oder an
öffentlich zugänglichen Orten (ausgenommen Sakralstätten) zu verhüllen oder zu
verbergen, sowie zweitens das Verbot, eine Person zu zwingen, ihr Gesicht aufgrund
ihres Geschlechts zu verhüllen. Ausnahmen sollten aus gesundheitlichen,
sicherheitsrelevanten und klimatischen Gründen sowie aus Gründen des einheimischen
Brauchtums gestattet sein, um etwa Mundschutzmasken für Pflegepersonal,
Motorradhelme, Kälteschutz beim Wintersport oder Fasnachtsmasken nicht unter
Strafe zu stellen. In den Augen der Gegnerinnen und Gegner sollte die Initiative ein
Problem lösen, das gar nicht existiere, sei doch die Wahrscheinlichkeit, in der Schweiz
einer Burkaträgerin zu begegnen «nicht viel höher als auf dem Mars», wie «La Liberté»
karikierend schrieb.
Die Alarmglocken schrillen liess die Initiative unterdessen in der Tourismusbranche, die
sich – unter der Frankenstärke und Buchungsrückgängen aus dem Euroraum ächzend –
gerade an der steigenden Anzahl zahlungskräftiger Gäste aus den Golfstaaten erfreute.
Verböte die Schweiz die Burka, so die Befürchtung, würde diese Klientel zukünftig auf
Reisen in die Schweiz verzichten und auch sonst könnte die Schweiz als bisher als offen
und tolerant wahrgenommene Destination einen beträchtlichen Imageschaden erleiden
und auch andere Touristen abschrecken. Eine prompte Reaktion auf das neuste Projekt
des Egerkinger Komitees kam auch aus der Gemeinde Egerkingen (SO): Per
Communiqué distanzierte sich der Gemeinderat in aller Form vom Egerkinger Komitee,
das sich im Namen auf seinen Gründungsort beruft, und dessen «ideologisch
verbrämter Gesinnung», wie der Tages-Anzeiger berichtete, und forderte das Komitee

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 29.09.2015
KARIN FRICK
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auf, den Namen Egerkingen nicht mehr zu verwenden.
Die Debatte um das Verhüllungsverbot loderte im Nachgang der Terroranschläge von
Paris Mitte November 2015 noch einmal heiss auf. Während Kritiker des Burkaverbots
befürchteten, durch die Einführung eines solchen könnte die Schweiz vermehrt in den
Fokus von Dschihadisten rücken und in der Folge auch Ziel von zukünftigen Attentaten
sein, zeigten sich die Initianten in den Medien wenig beeindruckt von den jüngsten
Geschehnissen. Selbst durch Drohungen von Fundamentalisten wollten sie sich nicht
einschüchtern lassen, denn nach den Anschlägen in Paris sei die Initiative «aktueller
denn je»; es gehe letztlich darum, «unsere freiheitliche Gesellschaftsordnung zu
schützen», so Wobmann gegenüber der «Schweiz am Sonntag».
Wie man das Burkaverbot schon vor dem offiziellen Inkrafttreten wirkungslos machen
könnte, zeigte sich derweil im Kanton Tessin, dessen Regelung Pate für das nationale
Verbot gestanden hatte: Der französisch-algerische Unternehmer Rachid Nekkaz
kündigte im Dezember in Locarno (TI) medienwirksam an, alle Bussen für Burka- oder
Nikabträgerinnen im Tessin – ungeachtet deren Höhe – zu übernehmen. 2

Mitte Dezember 2017 gab der Bundesrat den Medien bekannt, dass er die Volksinitiative
«Ja zum Verhüllungsverbot» ablehne, ihr aber mit einem indirekten Gegenvorschlag
begegnen möchte. Die Initiative für ein nationales Verbot sei abzulehnen, weil die
Kantone selber entscheiden können sollten, ob sie die Gesichtsverhüllung im
öffentlichen Raum verbieten wollen oder nicht. So hätten die Kantone Tessin und St.
Gallen ein solches Verbot befürwortet, während es in Zürich, Solothurn, Schwyz, Basel-
Stadt und Glarus abgelehnt worden sei. Diesen unterschiedlichen Befindlichkeiten gelte
es Rechnung zu tragen. Der Bundesrat anerkenne jedoch, dass die Gesichtsverhüllung
problematisch sein könne, und zwar zum einen, wenn jemand zur Verhüllung
gezwungen werde, und zum anderen im Kontakt mit den Behörden. Er wollte sich dieser
Problematik daher mit einem indirekten Gegenvorschlag annehmen, der Regelungen
auf Gesetzesebene vorsehe, ohne den Kompetenzbereich des Bundes zu
überschreiten. Konkret solle es im Strafgesetzbuch ausdrücklich verboten werden,
jemanden zur Verhüllung des Gesichts zu zwingen. Zudem solle der Kontakt mit
Bundesbehörden und Bundesrecht vollziehenden Behörden unter Androhung von
Strafe unverhüllt erfolgen müssen. Der Bundesrat beauftragte das EJPD mit der
Ausarbeitung einer entsprechenden Vernehmlassungsvorlage bis Ende Juni 2018.
Bei den Initianten vermochte der Vorschlag des Bundesrats wenig Eindruck zu
erwecken; er sei «schwammig» und entspreche nicht dem Anliegen der Initiative, so
Walter Wobmann (svp, SO) gegenüber der Basler Zeitung. Das Komitee halte an der
Initiative fest und blicke der Abstimmung nach wie vor zuversichtlich entgegen. Die SVP
lehnte den bundesrätlichen Vorschlag ebenfalls als «wirkungslos» ab, wie in der Presse
zu lesen war. Auf wenig Gegenliebe stiess der Vorschlag indes auch bei den Grünen.
Nationalrat Balthasar Glättli (gp, ZH) bezeichnete ihn gegenüber der Basler Zeitung als
«falsch und überflüssig», weil Nötigung ohnehin strafbar sei, und machte ihm in der
Aargauer Zeitung den gleichen Vorwurf wie der Initiative selbst, nämlich zur
«Stimmungsmache gegen Muslime in der Schweiz» beizutragen. Positiver äusserten sich
die CVP und die SP zur Stossrichtung des Bundesrates, wenngleich sich die SP weiter
auf ihren eigenen direkten Gegenentwurf zur Verbesserung der Gleichstellung der
Frauen konzentrieren wollte. SP-Nationalrat Cédric Wermuth (sp, AG) bedauerte im
Tages-Anzeiger, dass der Bundesrat sich nicht getraut habe, «die Debatte neu
auszurichten», und dass der Gegenvorschlag «keine Antwort auf das Unbehagen»
liefere, das hinter der Initiative stehe. Von verschiedenen Seiten wurde der
bundesrätliche Vorschlag auch als nicht oder nur schwer umsetzbar kritisiert, da
Frauen, die gezwungen werden, sich zu verschleiern, dies eher nicht bei der Polizei zur
Anzeige bringen würden. Ständerat Andrea Caroni (fdp, AR), der bereits ein
Gegenkomitee zur Initiative gegründet hatte, begrüsste dagegen den Vorschlag des
Bundesrates. Er sei zwar nicht «das Ei des Kolumbus», eröffne aber die Möglichkeit für
eine gezielte Debatte über die Probleme im Zusammenhang mit der Gesichtsverhüllung
und über allfällige Lösungen, so Caroni gegenüber «Le Temps». 3

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 20.12.2017
KARIN FRICK

Frischen Wind in die gesellschaftliche Debatte ums nationale Verhüllungsverbot
brachte die grossmehrheitliche Zustimmung des St. Galler Stimmvolks zu einem
Verhüllungsverbot auf kantonaler Ebene im September 2018. Damit war St. Gallen nach
dem Tessin der zweite Kanton, in dem die Gesichtsverhüllung in der Öffentlichkeit
verboten wurde. Der Präsident des Initiativkomitees der nationalen Volksinitiative «Ja
zum Verhüllungsverbot», der Solothurner SVP-Nationalrat Walter Wobmann, deutete
die St. Galler Entscheidung als ein positives Zeichen für die bevorstehende Abstimmung

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 04.02.2019
KARIN FRICK
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über das schweizweite Verhüllungsverbot. Bundespräsident Berset gab demgegenüber
in der Presse zu Protokoll, man nehme das Resultat auf Kantonsebene zur Kenntnis,
aber auf nationaler Ebene sei die Debatte eine andere – dies wohl, weil die St. Galler
Bestimmung die Gesichtsverhüllung nur dann verbietet, wenn von ihr eine Gefährdung
für die öffentliche Sicherheit ausgeht.
Im Zuge der gleichzeitig laufenden Vernehmlassung zum Bundesgesetz über das
Gesichtsverhüllungsverbot, das vom Bundesrat als indirekter Gegenvorschlag zur
Volksinitiative aus der Taufe gehoben worden war, taten im Herbst 2018 zahlreiche
Akteure ihre Ansichten zur Burkafrage in den Medien kund. Unter den Parteien lehnten
neben der SVP – ihres Erachtens nehme der bundesrätliche Gegenvorschlag das
Anliegen der Initiative nicht ernst – auch die Grünen den indirekten Gegenvorschlag ab.
Sie betrachteten den Gegenvorschlag als unverhältnismässig und unnütz, da Nötigung
ohnehin bereits verboten sei und der Gegenvorschlag genauso wenig zu den Rechten
und zur Gleichberechtigung muslimischer Frauen beitrage wie die Initiative; letztlich
schürten beide Vorurteile gegen die muslimische Bevölkerung. Auf der anderen Seite
begrüsste die GLP den Vorschlag des Bundesrates vorbehaltlos. Die CVP und die FDP
unterstützten beide die Stossrichtung des Bundesrates, brachten aber
entgegengesetzte Vorbehalte zum Ausdruck. Während sich die CVP eine weitergehende
Regelung im Sinne eines auf Gesetzesebene verankerten, allgemeinen
Verhüllungsverbots wünschte, lehnte die FDP ein solches auf nationaler Ebene
kategorisch ab – dies liege in der Kompetenz der Kantone – und zweifelte generell am
Gesetzgebungsbedarf in dieser Frage, da es sich bei der Burka in der Schweiz um eine
marginale Erscheinung handle. Für gut befand die FDP jedoch die klaren Regeln zum
Behördenkontakt. Dieser Teil des bundesrätlichen Vorschlags war – neben der
Feststellung, es sei richtig, der Initiative überhaupt mit einem indirekten
Gegenvorschlag entgegenzutreten – auch der einzige Punkt, den die SP mehr oder
weniger einhellig unterstützte. In allem, was darüber hinausging, zeigten sich die
Sozialdemokraten gespalten. Der Waadtländer Nationalrat Pierre-Yves Maillard, der sich
schon zuvor als Burka-Gegner zu erkennen gegeben hatte, fand in seiner Partei rund 40
Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die ein Verbot der Burka in der Schweiz
befürworteten, wenn auch nicht in der Bundesverfassung, sondern auf Gesetzesstufe.
Sein Lausanner Parteikollege Benoît Gaillard bezeichnete die Burka als eine religiöse
Praxis, die der Gleichstellung von Mann und Frau, den Menschenrechten und den
Fundamenten der Demokratie zuwiderlaufe. Man dürfe nicht ein Jahrhundert des
Kampfes für die Gleichstellung der Geschlechter der Toleranz gegenüber einer
religiösen Minderheit opfern, denn der Gesichtsschleier beraube die Frauen ihrer
öffentlichen Existenz, was nicht mit der Schweizer Bürgerschaft vereinbar sei. Der
bundesrätliche Gegenvorschlag tauge demnach gemäss Maillard nicht, um den Erfolg
der Initiative zu verhindern. Ebenfalls für ein Burkaverbot auf Gesetzesstufe sprach sich
die Waadtländer Ständerätin Géraldine Savary aus; sie sah den Vorschlag des
Bundesrates als geeigneten Ausgangspunkt für die entsprechende parlamentarische
Debatte. Mit einer rein parlamentarischen Lösung, hoffte sie, könnte die Abstimmung
über die Volksinitiative verhindert und der Abstimmungskampf vermieden werden, der
die muslimische Bevölkerung stigmatisieren und die Frauen «als Geiseln nehmen»
werde, wie sie der «Tribune de Genève» erklärte. Eine andere Ansicht vertrat hingegen
beispielsweise der Genfer Nationalrat Carlo Sommaruga, der den Gegenvorschlag
genügend überzeugend fand, um den zögernden Teil der Wählerschaft zu gewinnen. Er
erlaube die Bestrafung von Nötigung und lasse gleichzeitig den Frauen, die sich aus
freien Stücken verschleiern wollten, die Wahl; allen unsere Vorstellung von Gleichheit
aufzuzwingen wäre hingegen Ausdruck eines «kolonialen Feminismus», wie Sommaruga
von «Le Temps» zitiert wurde.
Von den insgesamt 69 eingegangenen Stellungnahmen qualifizierte der Ergebnisbericht
zur Vernehmlassung rund zwei Drittel, mehrheitlich mit Vorbehalten, als befürwortend
und ein Drittel als ablehnend. Neben der SVP, den Grünen, der EVP, der EDU, dem
Egerkinger Komitee, der EKR, dem SGB und vier weiteren Organisationen lehnten
sowohl die KKJPD als auch sieben Kantone den bundesrätlichen Gegenvorschlag ab.
Ihrer Ansicht nach sollten die Kantone selbst über die Frage des Verhüllungsverbots
entscheiden können beziehungsweise bringe der Vorschlag des Bundesrates keinen
Mehrwert gegenüber dem geltenden Recht. Demgegenüber unterstützten die übrigen
Parteien der Bundesversammlung, 18 Kantone, verschiedene Frauen- und
Menschenrechtsorganisationen sowie u.a. die EKF, die SKG, der schweizerische
Tourismusverband und Hotelleriesuisse den Gegenvorschlag, wobei einige von ihnen
erklärten, dass dieser sogar noch weiter gehen dürfte. Positiv hervorgehoben wurde
von verschiedenen Teilnehmenden, dass der Gegenvorschlag die Autonomie der
Kantone wahre und so auch Rücksicht auf die Tourismusdestinationen nehme, dass er
Probleme gezielt dort löse, wo sie aufträten, und dass er klare und einfach anwendbare
Regeln enthalte. Der Bezug zur Initiative wurde unterschiedlich beurteilt. Während
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einige die Ansicht vertraten, der Gegenvorschlag nehme das Anliegen der Initiative auf
und beseitige deren unangemessene Punkte, sahen andere keine Vergleichbarkeit mit
der Initiative. Passend zum Tenor der Vernehmlassungsergebnisse resümierte der
Tages-Anzeiger, der Vorschlag des Bundesrates sei «umstritten, aber nicht
chancenlos». 4

Öffentliche Ordnung

Im Jahr 2011 haben acht Grossdemonstrationen mit mehr als 1000 Teilnehmern
stattgefunden. Die grösste, vom Netzwerk „Menschenstrom gegen Atom“ organisierte
Kundgebung fand im Kanton Aargau statt, wo über 20'000 Personen gegen die
Atomenergie demonstrierten. In Bern besetzten Aktivisten während elf Wochen den
Viktoriaplatz und forderten die BKW auf, das Atomkraftwerk Mühleberg abzuschalten.
Nach erfolglosen Verhandlungen liess die Stadt Bern das Camp Ende Juni räumen. Der
Ausstieg aus der Atomenergie war auch das Thema des traditionellen Ostermarsches
und der Schülerdemonstration in Bern im Mai. Am 13.6. haben in Mühleberg mehr als
1000 Menschen für die sofortige Stilllegung des AKW Mühleberg demonstriert. Weitere
Kundgebungen mit mindestens 1000 Beteiligten (ohne 1.-Mai-Demonstrationen) gab es
zur Schliessung der Papierfabrik Biberist (3000 Beteiligte), zu Rechten von
homosexuellen Paaren bei der Adoption (1500 Beteiligte), zum Verschwinden der
Islamophobie (1000 Beteiligte) und zur Albisgüetli-Tagung der SVP (1500 Beteiligte). 5

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.10.2011
NADJA ACKERMANN

Innere Sicherheit

Ausländerinnen und Ausländer, die zugunsten des Islamischen Staats (IS) oder einer
anderen gewaltbereiten fundamentalistisch-muslimischen Gruppierung oder für die
Errichtung einer islamisch ausgerichteten Staatsordnung aktiv sind, sollen unverzüglich
aus der Schweiz ausgewiesen werden, forderte die SVP-Fraktion mit einer im Sommer
2017 eingereichten parlamentarischen Initiative. Die Schweiz müsse sich «gegen jede
Unterwanderung durch totalitäre Kräfte» schützen, so die Begründung des Vorstosses.
Berichte des Nachrichtendienstes gäben Anlass zur Annahme, dass sich ausländische
Personen in der Schweiz als Aktivistinnen und Aktivisten des politischen Islams
betätigten und damit die innere Sicherheit der Schweiz gefährdeten, da Attentate nicht
auszuschliessen seien. Die SPK-NR stützte Anfang 2018 die Forderung und gab der
Initiative mit 14 zu 8 Stimmen bei einer Enthaltung Folge. Sie hoffte, der Bundesrat
möge das Anliegen in seine Vorlage zur Verschärfung des strafrechtlichen
Instrumentariums zur Terrorismusbekämpfung aufnehmen. Ihre Schwesterkommission
sah in der parlamentarischen Initiative jedoch keinen Mehrwert gegenüber der
bundesrätlichen Vorlage und kritisierte zudem die unklare Verwendung von Begriffen
wie «islamisch» und «islamistisch» im Initiativtext. So lehnte die SPK-SR die Initiative
im Sommer 2018 mit 8 zu 3 Stimmen bei einer Enthaltung ab. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.06.2018
KARIN FRICK

Die SPK-NR bekräftigte im Mai 2019 erneut, dass sie Bestrebungen zum Schutz der
Schweizer Bevölkerung vor terroristischen Handlungen begrüsse. Dennoch beantragte
sie die parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion zur Ausweisung von Aktivistinnen
und Aktivisten des politischen Islams mehrheitlich zur Ablehnung, da der Bundesrat
mit den Vorlagen zur Verstärkung des strafrechtlichen Instrumentariums sowie über
polizeiliche Massnahmen gegen Terrorismus in diesem Bereich bereits tätig geworden
sei. Der Nationalrat folgte diesem Antrag im Juni mit einer knappen Mehrheit von 94 zu
90 Stimmen bei 3 Enthaltungen und erledigte damit das Geschäft. Die
Befürworterinnen und Befürworter – darunter die geschlossene SVP-Fraktion und die
grosse Mehrheit der CVP-Fraktion – hatten vor allem den politischen Druck bei der
Terrorismusbekämpfung hochhalten wollen, wie die Kommissionsminderheit ihren
Antrag begründet hatte. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.06.2019
KARIN FRICK
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Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kultur, Sprache, Kirchen

Jahresrückblick 2019: Kultur, Sprache, Kirchen

2019 war hinsichtlich der Kultur-, Sprach- und Kirchenpolitik vergleichsweise ein eher
moderater Jahrgang, sowohl im Vergleich zu anderen Politikbereichen, als auch im
direkten Vergleich zu den Vorjahren. Eine APS-Zeitungsanalyse zeigt auf, dass alle drei
Politikbereiche von einem rückläufigen Trend betroffen sind, wobei sich dieser
besonders in der Medienberichterstattung zur Kirchen- und Religionspolitik am
stärksten zeigt – hier hat sich der Anteil themenspezifischer Artikel seit 2016 nahezu
halbiert. Im Jahresverlauf wurden über die drei Themenbereiche betrachtet
unterschiedliche Entwicklungen ersichtlich: Während die Sprachthemen auf nationaler
Ebene offensichtlich im Allgemeinen wenig Beachtung fanden, wurden
kirchenpolitische Themen besonders Anfangs und Ende Jahr stark diskutiert und fielen
dann dem obligaten «Sommerloch» zum Opfer. Die Kulturpolitik hingegen sah sich mit
einem regelrechten «Sommerhoch» konfrontiert, nachdem es ab März 2019 eher ruhig
geworden war. 

Das Hauptaugenmerk der Parlamentarierinnen und Parlamentarier lag 2019 hinsichtlich
der kulturpolitischen Entwicklungen mit Sicherheit auf der Revision des Schweizer
Urheberrechts. Nach rund 7-jähriger Vorarbeit und einer vom Ständerat im Frühjahr
2019 zwecks Sondierung der Lage des europäischen Urheberrechts auferlegten
Rückweisung, wurden im Sommer schliesslich die Weichen gestellt und das
Gesamtpaket im Herbst gebündelt. Da die angestrebte Revision Einfluss auf
verschiedene Bereiche hat, blieben die negativen Reaktionen indes nicht aus; deshalb
ist es auch wenig erstaunlich, dass kurz nach der Schlussabstimmung bereits das
Referendum ergriffen wurde. Ob die URG-Revision effektiv gelungen ist, wird sich Mitte
Januar 2020 zeigen, wenn die Referendumsfrist abgelaufen ist.
Die Ratifizierungen internationaler Abkommen wie des Übereinkommens über den
Schutz des Unterwasser-Kulturerbes und des Rahmenübereinkommens des Europarats
über den Wert des Kulturerbes standen hingegen ausser Diskussion. 
Ein anderer Fokus wurde im Kulturjahr 2019 wiederum auf die Kulturförderung gelegt.
Im Frühjahr wurde die Kulturbotschaft 2021–2024 in die Vernehmlassung geschickt und
bis im September zur Stellungnahme freigegeben. Der Ergebnisbericht lag Ende Jahr
zwar noch nicht vor, jedoch geben die im Verlauf des Jahres gefällten Entscheide zu
diversen Vorstössen mit Referenz auf die Kulturbotschaft (Kulturabgeltung an die Stadt
Bern, Einführung eines schweizerischen Jugendkulturgutscheins, Auswirkungen der
Urbanisierung auf die Kulturförderung, Aufgabenteilung zwischen SBFI und BAK,
Erhöhung des Kredits für die Förderung des Sprachaustausches) einen ersten Hinweis
auf mögliche Herausforderungen hinsichtlich der weiteren Beratungen . 
Auch im Bereich Heimatschutz und Denkmalpflege blieben die Institutionen nicht
untätig. So wurde eine Motion Regazzi (cvp, TI; Mo. 17.4308), die eine Anpassung der
Bewertungskriterien für die ISOS-Aufnahme verlangte, stillschweigend angenommen
und die Vernehmlassungsergebnisse zur Totalrevision des VISOS vielen mehrheitlich
positiv aus, was auf ein Inkrafttreten der revidierten Verordnung auf den 1. Januar 2020
hindeutete.
In der ausserparlamentarischen Debatte fand das Fête de Vignerons, das drei Jahre
nach seiner Aufnahme ins UNESCO Weltkulturerbe und 20 Jahre nach der letzten
Austragung neuerlich in Vevey (VD) stattfand, grosse Beachtung – leider aufgrund der
finanziellen Bruchlandung nicht nur positive. Ein wiederkehrendes Thema war 2019
auch die Raubkunst, wobei der Fokus in diesem Jahr auf den afrikanischen Kontinent
und die im Kontext der Kolonialisierung erbeuteten Schätze gerichtet wurde. Auch das
Volk der Fahrenden war 2019 insbesondere in den Kantonen ein Thema, da sich die
Frage der Durchgangsplätze nicht nur im Kanton Bern aufgetan hatte.

Im Bereich der Sprachpolitik standen in diesem Jahr die Mehrsprachigkeit und damit
zusammenhängend die Förderung des Austausches zwischen den
Sprachgemeinschaften sowie der Erhalt des Rätoromanischen im Fokus. So forderte
eine Motion Bourgeois (fdp, FR; Mo. 17.3654), dass öffentliche Ausschreibungen des
Bundes künftig in den wichtigsten Landessprachen zu erfolgen hätten, und eine Motion
Gmür-Schönenberger (cvp, LU; Mo. 18.4156), dass TV-Produktionen nicht mehr
synchronisiert, sondern sowohl Eigenproduktionen in den Landessprachen, als auch
englischsprachige Produktionen in der Originalsprache ausgestrahlt und lediglich noch
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untertitelt werden sollen. 
Mit dem Begehen der 100-Jahr-Feier der Lia Rumantscha wurden indes Bestrebungen
aufgezeigt, das Rätoromanische wieder mehr aufs Parkett zu bringen und insbesondere
auch einem Publikum ausserhalb des Bergkantons ins Gedächtnis zu rufen. Nicht
zuletzt seit einem im Frühjahr erschienene Bericht des ZDA war deutlich geworden,
dass es für das Rätoromanische in der Schweiz fünf vor zwölf geschlagen hat. 

In Bezug auf kirchen- und religionspolitische Themen stand in diesem Jahr die SVP mit
ihren islamkritischen Parolen auf prominentem Parkett. Mit ihrem Vorstoss zur
Bekämpfung der Ausbreitung eines radikalen Islams war sie im Parlament zwar
gescheitert, generierte aber mit den daraus resultierenden Wahlplakaten des der SVP
nahestehenden Egerkinger-Komitees im Vorfeld der eidgenössischen Wahlen 2019 ein
grosses Medienecho. Auch die Motion Wobmann (svp, SO; Mo. 17.3583), die ein Verbot
der Verteilaktion «Lies!» zum Ziel hatte, scheiterte – nach einer rund 1.5-jährigen
Sistierung – am Ständerat. Wie eine bereits im Sommer veröffentlichte Studie aufzeigte,
nahm die SVP auch in den Kantonen eine dominante Rolle in der Religionsdebatte ein.
So war es nur wenig erstaunlich, dass die Anfangs Jahr neuerlich aufkommende Frage,
ob man als guter Christ noch die SVP wählen dürfe, wieder zu diskutieren gab; nicht
zuletzt, weil damit auch verschiedentliche Kirchenaustritte – nebst den ohnehin
zunehmenden Kirchenaustritten – von SVP-Politikerinnen und -Politikern einhergingen,
welche sich lieber dem Churer Bischof Huonder zuwenden wollten. Dieser seinerseits
wurde schliesslich nach zweijährigem Aufschub zu Pfingsten Abberufen, nutzte die Zeit
bis dahin aber für einen Rundumschlag gegen die Landeskirchen und stellte sich noch
immer quer zu den Missbrauchsvorwürfen in der Kirche.
Wie sich die Kirche zum Staat verhalten soll und in welchem Masse sich Theologen in
die politische Debatte einbringen dürfen, wurde seit Anfang Jahr im Rahmen eines von
Gerhard Pfister (cvp, ZG) neu gegründeten Think-Tanks «Kirche/Politik» erläutert.
Eine für viele eher überraschende Kunde kam im Herbst von Seiten der reformierten
Kirchen: Diese hatten sich nach langen Diskussionen für die «Ehe für alle»
ausgesprochen, wobei sie im Wissen um die konservativen Kräfte innerhalb der
Glaubensgemeinschaft die Gewissensfreiheit der Pfarrpersonen gewährleisten wollten.
Unerfreulich waren 2019 die Meldungen über die Rückkehr und rasche Zunahme des
Antisemitismus in der Schweiz.

Die 2019 im Vorfeld des angekündigten Frauenstreiks virulent diskutierte
Genderthematik fand ihren Einzug auch im Bereich der Kultur, Sprache und Kirche. So
wurden Frauen, und spezifisch ihr Schaffen und ihre Stellung in der Kunst und Kultur,
wesentlich stärker thematisiert als in den vergangenen Jahren. Auch die Diskussion um
gendergerechte Sprache wurde in diesem Jahr wieder virulenter aufgegriffen.
Besonders überraschend kam auch die Ankündigung der Kirchenfrauen, sich am
diesjährigen Frauenstreik zu beteiligen, um ein Zeichen gegen die männliche Dominanz
innerhalb der Institution zu setzen. 8

Kirchen und religionspolitische Fragen

Im Mai lancierten rechtsbürgerliche und freikirchliche Kreise mit Unterstützung der SVP
und der EDU eine Volksinitiative „Gegen den Bau von Minaretten“. Die Initiantinnen
und Initianten wollen den Bau von Minaretten in der Schweiz verbieten, da diese Bauten
ihrer Ansicht nach Symbole eines religiös-politischen Machtanspruchs des
muslimischen Glaubens sind, welcher die Bundesverfassung und die schweizerische
Rechtsordnung in Frage stellt. 9
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Im Berichtsjahr berieten beide Kammern über die Volksinitiative „gegen den Bau von
Minaretten“. Die Initiative wurde im Vorjahr vom sogenannten Egerkinger Komitee
eingereicht, welches sich aus 14 SVP- und zwei EDU-Vertretern zusammensetzte.
Unterstützung erhielt das Komitee von den oben genannten beiden Parteien. Einige
namhafte Parteiexponenten der SVP hielten sich im Abstimmungskampf jedoch zurück
oder äusserten sich sogar negativ zur Initiative. Dem Nationalrat, welcher das Geschäft
in der Frühjahrssession als Erstrat behandelte, lag ein Minderheitsantrag Gross (sp, ZH)
vor, welcher die Volksinitiative wegen Verstoss gegen die Religionsfreiheit und klarer
Missachtung der Europäischen Menschenrechtskonvention für ungültig erklären wollte.
Die Antragsteller, welche durch die SP und eine grosse Mehrheit der Grünen unterstützt
wurden, bezeichneten die Religionsfreiheit als von „fundamentaler Bedeutung für die
nationale Friedensordnung“ und erachteten sie in diesem Sinne dem zwingenden
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Völkerrecht angehörig und eine Verletzung deshalb als unzulässig. Der Bundesrat wie
auch eine grosse Mehrheit der Staatspolitischen Kommission (SPK) waren jedoch der
Ansicht, dass die Verletzung der Religionsfreiheit nicht gegen zwingende Bestimmungen
des Völkerrechtes verstosse, da der Kernbestand der von allen Staaten anerkannten
Menschenrechte nicht berührt werde. Der Minderheitsantrag wurde denn auch mit 128
zu 53 Stimmen abgelehnt. Die Debatte sowie weitere aktuelle Vorstösse zu
verfassungsrechtlichen Fragen zeigten jedoch, dass es zusätzlicher Regelungen bedarf,
wann eine Volksinitiative materiell ungültig zu erklären sei (vgl. hier). Mit einer
Zweidrittelmehrheit empfahl die SPK dem Nationalrat die Initiative ohne
Gegenvorschlag zur Ablehnung. Neben Verletzung der Religionsfreiheit verstosse die
Initiative auch gegen das Diskriminierungsverbot und stehe zudem im Widerspruch zu
verschiedensten Bestimmungen aus der schweizerischen Gesellschafts- und
Rechtsordnung, so beispielsweise zur Glaubens- und Gewissensfreiheit, zur
Eigentumsgarantie oder zum Verhältnismässigkeitsprinzip. Ferner liesse sich ein
Bauverbot für Minarette nicht mit dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
begründen und könnte zur Gefährdung des religiösen Friedens beitragen. Eine
Minderheit Hutter (svp, SG) empfahl die Initiative zur Annahme. Sie vertrat die Ansicht,
dass Minarette einen religiös-politischen Machtanspruch darstellten und deshalb zu
verbieten seien. Nach fünfstündiger Debatte folgte der Nationalrat dem Bundesrat und
empfahl die Initiative mit 129 zu 50 Stimmen ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung.
Zustimmung erhielt die Initiative ausschliesslich aus der SVP-Fraktion. Der Kernpunkt
der Debatte im Ständerat war ein Minderheitsantrag Maissen (cvp, GR), welcher
ebenfalls beantragte, die Initiative für ungültig zu erklären. Der Ständerat verwarf den
Antrag nach zweistündiger Diskussion mit 24 zu 16 Stimmen. Er empfahl die Initiative
mit 36 zu 3 Stimmen ebenfalls zur Ablehnung. 10

In der Volksabstimmung vom 29. November nahmen Volk und Stände die Minarett-
Initiative (Volksinitiative „gegen den Bau von Minaretten“) trotz klarem Nein von
Bundesrat und Parlament mit einem deutlichen Ja-Anteil von 57,5% an. Einzig der
Kanton Genf verwarf die Initiative klar (40,3% Ja-Stimmen) und die Kantone Basel-
Stadt, Neuenburg und Waadt wiesen ein knappes Nein aus. Alle übrigen Kantone
nahmen die Initiative an. Während der Kanton Zürich nur äusserst knapp zustimmte,
waren es im Kanton Bern drei von fünf Personen. Die Zustimmungsrate im Kanton
Tessin sowie in einigen Kantonen der Zentral- und Ostschweiz überstieg sogar 65%.
Neben der SVP und der EDU sprachen sich im Vorfeld auch die übrigen Rechtsparteien
für ein Minarettverbot aus. Alle übrigen Parteien sowie economiesuisse, die
Gewerkschaften und die Kirchen beschlossen die Nein-Parole. Nach der Abstimmung
kam es zu spontanen Mahnwachen und Demonstrationen in verschiedenen Städten.
Reaktionen in ausländischen Medien und Stellungnahmen von Regierungsvertretern und
anderen Politikern waren zahlreich und mit Ausnahme von Seiten der Rechtspopulisten
überwiegend negativ. Der Europarat, das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte
und die Organisation der islamischen Konferenz der UNO verurteilten den Entscheid.
Auch im islamischen Raum sorgte das Minarettverbot für Enttäuschung und Empörung;
mehrere religiöse Führer warnten aber die Muslime in der Schweiz vor einer
Überreaktion und ermutigten sie zur Weiterführung und Verstärkung des
interkulturellen Dialogs. Aufrufe zum Boykott wurden hauptsächlich im Internet
publiziert. Online-Umfragen europäischer Zeitungen zeigten jedoch, dass Bürger
anderer europäischer Länder der Initiative auch mehrheitlich zugestimmt hätten.
Stimmen von verschiedensten Seiten wurden laut, welche dazu aufriefen, die Ängste
der Bevölkerung ernst zu nehmen und der grassierenden Verunsicherung gegenüber
anderen Kulturen aktiv entgegen zu wirken.

VI „gegen den Bau von Minaretten“
Abstimmung vom 29. November 2009

Beteiligung: 53,8%
Ja: 1 535 010 (57,5%) / 17 5/2 Stände
Nein: 1 134 440 (42,5%) / 3 1/2 Stände

Parolen:
– Ja: SVP, SD, EDU, FPS, Lega.
– Nein: FDP, CVP(1)*, SP, EVP, CSP, PdA, GP, KVP, GLP, BDP; ZSA, economiesuisse, SGB,
Travail.Suisse.

* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 11
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Das sankt-gallische Au-Heerbrugg beschloss an einer Urnenabstimmung im Februar mit
einer Zweidrittelmehrheit ein Kopftuchverbot im Schulunterricht. Bei der
Abstimmungsvorlage handelte es sich um ein von der kantonalen SVP ergriffenes
Referendum, das als Reaktion auf die von der Schulbehörde beschlossene Aufhebung
eines 2010 vom St. Galler Erziehungsrat empfohlenen Kopftuchverbots zu Stande kam.
Die beiden somalischen Mädchen, deren Weigerung zur Ablegung des Kopftuchs den
Schulrat zum Umdenken bewogen hatte, gaben bekannt, den Entscheid mit ihrem
Anwalt, dem grünen Nationalrat Daniel Vischer (gp, ZH), anfechten zu wollen. Vischer
hatte im Vorjahr bereits die beiden thurgauischen Schülerinnen mazedonischer
Herkunft erfolgreich vor dem Bundesgericht vertreten.
Im November überwies der sankt-gallische Kantonsrat mit deutlicher Mehrheit eine
SVP-Motion, die den Kanton beauftragt, gesetzliche Regelungen für
Bekleidungsvorschriften in Schulen zu erlassen. Zwei Wochen zuvor stützte das
Verwaltungsgericht in St. Gallen die Beschwerde eines weiteren muslimischen
Mädchens aus Sankt Margrethen. Ein Kopftuchverbot wäre zum jetzigen Zeitpunkt
unverhältnismässig. Die kopftuchtragende Schülerin sei weder ein Störfaktor in der
Schule noch verhindere die Kopfbedeckung die Integration der 13-Jährigen. Im Kanton
Thurgau, wo das Bundesgericht im Vorjahr aufgrund fehlender rechtlicher Grundlagen
ein von einer Schulgemeinde verhängtes Kopftuchverbot als unzulässig erklärte,
scheiterten die Versuche der SVP im Grossen Rat, mittels Motion die rechtliche Basis zu
schaffen. Des Weiteren scheiterte im Kanton Aargau eine Motion der CVP-Fraktion, die
ebenfalls das Tragen des Kopftuchs im Schulunterricht verbieten wollte, aufgrund
fehlender Unterstützung ausserhalb der CVP und SVP. 12

KANTONALE POLITIK
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Eine vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation geleitete
Arbeitsgruppe konkretisierte die Zielsetzung für ein Studienzentrum zum Islam. Dabei
soll dieses nicht länger die Ausbildung von Imamen zum Ziel haben, sondern die
Beziehungen zwischen Islam, Staat und Gesellschaft beleuchten und diskutieren. Diese
Ausbildung, welche mit der Schaffung eines kleinen Studienzentrums Islam und
Gesellschaft an der Universität Fribourg ermöglicht werden soll, würde Berufsleuten
offen stehen, die in ihrem Alltag oft mit Musliminnen und Muslimen in Kontakt sind, so
beispielsweise auch Personen im Bereich der Sozialarbeit. In der Abklärungsphase bis
zum geplanten Start des Zentrums (2017) sind für das Projekt CHF 540'000 budgetiert.
Davon stellt sowohl der Bund wie auch die beteiligten Hochschulen je die Hälfte der
finanziellen Mittel. Im Kanton Freiburg formierte sich jedoch politischer Widerstand
zum Projekt. Im September hatte der Grossrat über einen Vorstoss der SVP zu befinden,
der den Staatsrat beauftragte, bei der Universität einen Antrag auf Verzicht auf das
Zentrum zu stellen. Neben der SVP erhielt der Vorstoss auch bürgerlichen Zuspruch aus
Teilen der CVP und FDP, verfehlte jedoch das erforderliche qualifizierte Mehr knapp.
Während die Gegner des Zentrums das Projekt als reine Provokation verstanden und die
christlichen Werte des Kantons in Gefahr sahen, erachtete CVP-Staatsrat Jean-Pierre
Siggen den mithilfe des Zentrums ermöglichten verstärkten interreligiösen Dialog in den
aktuellen Zeiten als wichtiger denn je. Ferner würde eine regierungsrätliche Weisung an
die Universität in die verfassungsmässig garantierte Freiheit der Lehre eingreifen.
Bereits vor Jahresende gab die Freiburger SVP ihre Pläne zur Lancierung eines
entsprechenden Volksbegehrens bekannt. 13
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Nach den Anschlägen in Paris haben die Schweizer Muslime ihre Forderung nach der
Anerkennung des Islams als Landeskirche erneut aufgegriffen. Ihr designiertes Ziel
hierbei sei es, Muslime besser in die hiesige Gesellschaft integrieren zu können und
zugleich aufkommenden Radikalisierungstendenzen Einhalt bieten zu können. Erste
Gesuche hierfür seien bereits in Vorbereitung und würden zunächst im Pilotkanton
Basel-Stadt und zu einem späteren Zeitpunkt dann auch in der Waadt eingereicht. Für
den Vorstoss verantwortlich zeigen sich die beiden nationalen Muslim-Verbände KIOS
und FIDS. Die Organisationen erarbeiten zur Zeit gemeinsam ein Musterstatut für
islamische Gesellschaften, welches den kantonalen Verfassungen entspreche, um somit
eine solide Grundlage für das staatliche Akzeptanzsiegel zu schaffen. Das Gesuch selbst
soll sodann von offiziellen Muslimvertreterinnen und -vertretern, welche mittels
Testwahlen von Basler Muslimen bestimmt werden, an offizieller Stelle eingereicht
werden. Farhad Afshar, Präsident der KIOS, betonte, dass den Frauen für die Wahlen
das gleiche aktive und passive Wahlrecht zugesprochen werde wie den Männern. Zudem
soll zur Offenlegung der geforderten demokratischen Organisation und Transparenz
eine unabhängige Rekurskommission geschaffen werden. Somit greift das Musterstatut
relevante Eckpfeiler des juristischen Gutachtens auf, welches im Jahr zuvor an der
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Universität Luzern in Auftrag gegeben worden war. Dass nebst dem Kanton Basel-Stadt
auch die Waadt in den Fokus der beiden Verbände gerückt war, kam nicht von
ungefähr: Im November des vergangenen Jahres hatte der Waadtländer Staatsrat
Anpassungen im Reglement für die Anerkennung weiterer, auch nicht christlicher
Religionsgemeinschaften vorgenommen. Beide Muslimverbände erhoffen sich durch
den Vorstoss zunächst die "kleine Anerkennung" – welche in Basel schon länger möglich
ist – zu erlangen, um danach die volle staatliche Anerkennung zu erreichen. Der
Kirchenstatus würde es der Gemeinschaft ermöglichen, eine adäquate islamisch-
religiöse Infrastruktur aufzugleisen und hätte zugleich auch eine starke Signalwirkung an
die anderen Kantone.
In der Schweizer Parteienlandschaft sind aber nicht alle von diesem Vorstoss angetan.
Die SVP-Spitze beispielsweise stellte zwar klar, dass sie die Kultusfreiheit zu keinem
Zeitpunkt in Frage stelle, die Anerkennung des Islams als integralen Bestandteil der
Landeskirche jedoch explizit ablehne. Mit einer verfassungsrechtlichen Anerkennung
seien diverse Privilegien verbunden, deren Fürsprache aber – zur Wahrung des
religiösen Friedens – der Mitsprache der kantonalen Bürger bedürfe. Zudem seien die
Muslime in keiner Organisation zusammengefasst, welche alle Glaubensangehörigen
vertrete. Christoph Neuhaus (BE, svp), Berner Kirchendirektor und Regierungsrat,
schlägt als eine mögliche Alternative zur staatlichen Anerkennung eine Anerkennung der
muslimischen Gemeinschaften als gemeinnützige Vereine vor. Dadurch könne man die
nötige Transparenz schaffen und hätte noch einen gewissen Einfluss auf die
Vereinstätigkeit. Christian Levrat (sp, FR) betrachtet die Diskussion jedoch aus einer
ganz anderen Perspektive: Die SVP schüre mit ihrer Haltung lediglich den Hass gegen
die Muslime und würde sich somit zugleich auch gegen jegliche
Integrationsmassnahmen wehren. Die Schweiz müsse aber viel entschiedener gegen die
Islamophobie vorgehen und sich vermehrt für die Integration einsetzen, wobei genau
diese Anerkennung als eine passende Massnahme zu verstehen sei. Dieser Meinung
schloss sich auch Regula Rytz (gp, BE) an und betonte, dass durch eine solche
Anerkennung zugleich auch die Rechte und Pflichten klar geregelt werden könnten.
Christophe Darbellay (cvp, VS) hielt sich indes etwas mehr zurück: Zur Religionsfreiheit
gebe es definitiv ein Ja, nicht aber zur Anerkennung, schliesslich sei die Schweiz ein
christlich-abendländisch geprägtes Land und, wie Erfahrungen mit anderen
Glaubensgemeinschaften zeigten, sei eine staatliche Anerkennung für eine gelungene
Integration nicht vonnöten. Philipp Müller (fdp, AG) hingegen stellte klar, dass die
staatliche Anerkennung den Kantonen obliege, wobei für ihn persönlich die kulturelle
Verwurzelung einer Glaubensgemeinschaft innerhalb eines Kantons im Fokus stehe.
Zudem verwies er auf die viel diskutierte Trennung von Staat und Kirche, welche
zwischenzeitlich sogar Anklang in der Kirche selbst finde. 
So befindet selbst der Churer Generalvikar Martin Grichting, dass das heutige System
nicht mehr mit der Religionsvielfalt in der Schweiz vereinbar sei. Anstelle der
Volkskirche könne er sich eine kleinere Glaubensgemeinschaft mit einer treuen
Gefolgschaft vorstellen. Gerade in der heutigen Zeit, in der so viele Personen aus der
Kirche austreten würden und sehr wahrscheinlich irgendwann mehr als die Hälfte der
Steuerzahlenden konfessionslos sein werde, stelle sich unweigerlich die Frage nach der
Legitimationsgrundlage für die staatlich unterstützte Erhebung der Kirchensteuer – in
diesem Sinne hätten die Landeskirchen also ausgedient. 14

In der Frage nach dem Kopftuchverbot im Schulunterricht für das muslimische
Mädchen aus St. Margrethen (SG) wollte die Schulgemeinde den Entscheid des
Verwaltungsgerichts aus dem Jahr 2014 nicht hinnehmen und entschied sich, vor
Bundesgericht zu rekurrieren. Die Richter der II. öffentlichen Abteilung lehnten die
Beschwerde aber mit vier zu einer Stimme ab. Die von der Schulgemeinde aufgezeigte
Argumentation sei nicht überzeugend genug gewesen; in diesem konkreten Fall könne
man weder den Religionsfrieden noch die Gleichberechtigung der Geschlechter oder
die Schuldisziplin als Grundlage für das Verbot anbringen.
Die sankt-gallische SVP zeigte sich empört über den Richterspruch und verstand das
Urteil als einen Rückschlag für die Integrationsbestrebungen in der Volksschule. Das
islamische Kopftuch sei als ein Indiz für die fundamentalistische Auslegung der Religion
zu betrachten. In diesem Sinne könnten ebendiese Kreise das vorliegende Urteil als
einen Freifahrtschein für Forderungen auslegen. Die Föderation islamischer
Dachorganisationen Schweiz (FIDS) hingegen zeigte sich äusserst erleichtert über das
Urteil und nahm den Entscheid als unterstützende Grundlage für den Dialog zwischen
den Religionsgemeinschaften an. Der Grundtenor war aber im Wesentlichen der
Gleiche: Das Bundesgerichtsurteil sei als richtungsweisend zu verstehen, denn es stelle
sich nun die Frage, wie noch offene, aber bereits vor dem Entscheid eingereichte
Vorstösse – wie beispielsweise in der Nachbargemeinde Au-Heerbrugg – umgesetzt
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werden sollten.
In der Zwischenzeit hatte sich auch die Walliser SVP des Themas angenommen. Anfangs
des Jahres lancierte sie eine Initiative, welche ein Verbot von jeglicher Kopfbedeckung
im Schulzimmer forderte, wobei sie aber keinen Hehl daraus machte, dass das Verbot
primär auf das Kopftuch ausgerichtet sei. Jean-Luc Addor (VS, svp), Co-Präsident des
Initiativkomitees, wies zwar darauf hin, dass das Kopftuch im Wallis noch keine
weiträumige Verbreitung gefunden habe, das Credo in dieser Angelegenheit aber laute:
Lieber vorbeugen als bekämpfen! Im März 2015 reichte zudem die Walliser CVP beim
kantonalen Parlament eine Motion ein mit dem Titel "Kopfbedeckungsverbot an der
Schule: für eine pragmatische Lösung". Diese solle insbesondere für die jeweiligen
Schulleitungen eine Rechtsgrundlage für das Ergreifen entsprechender Massnahmen –
bis hin zum Verbot – schaffen. Die Motion wurde mit 90 zu 18 Stimmen bei 4
Enthaltungen angenommen und zur Stellungnahme dem Regierungsrat überwiesen.
Um ein Gegengewicht zur SVP-Initiative zu bilden, formierten sich im April einige
muslimische Bürgerinnen und Bürger zur Gruppierung V.I.V.E (pour Valaisan-ne-s
contre l'Interdiction du Voile à l'Ecole). Während mehrerer Monate bereitete die
Gruppe ein Manifest vor, welches schliesslich am 20. November (Tag der Kinderrechte)
im Internet freigeschaltet und all jenen zur Unterschrift freigestellt wurde, welche sich
für den Zugang zur Bildung für alle und gegen eine weitläufige Verbreitung der
Islamophobie einsetzen wollten. 15

Ein Postulat Quadranti (bdp, ZH) wollte den Bundesrat mit der Prüfung von einerseits
geeigneten Massnahmen zur Verhinderung von Radikalisierungstendenzen in
muslimischen Vereinen und andererseits der Förderung einer effektiven
Selbstregulierung derer beauftragen. Das Postulat war bereits im Herbst 2016 ein erstes
Mal zur Beratung eingereicht, damals aber von Christian Imark (svp, SO) und der SVP-
Fraktion bekämpft worden, weshalb die Diskussion verschoben worden war.
Auch wenn sich bei der grossen Mehrheit der muslimischen Bevölkerung keine
Probleme zeigen würden, liessen sich besonders in jüngerer Zeit problematische
Entwicklungen in einigen muslimischen Vereinen beobachten, welche auf klare
Tendenzen zur Radikalisierung einzelner Personen hinwiesen. Der Bundesrat solle
daher in Zusammenarbeit mit den Kantonen geeignete Massnahmen erarbeiten, um
dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Eine mögliche Massnahme sieht Quadranti in der
Gewährung finanzieller Mittel, welche bei der Erfüllung klar definierter Anforderungen –
bei regelmässiger Kontrolle – zugesprochen werden könnten. Mithilfe dieser
zusätzlichen finanziellen Mittel könnten die Vereine bspw. eine Stelle für einen
„Sektenbeauftragten“ schaffen, um so bereits präventiv eingreifen zu können. Des
Weiteren wären die Vereine nicht mehr von ausländischen Geldgebern abhängig, was
besonders bei der Personalbeschaffung – Stichwort ausländische Imame – eine bessere
Transparenz gewährleisten würde.
Imarks Vorwurf an Quadranti zielte auf ebendiesen finanziellen Zuschuss. Er sehe das
Fernziel dieses Vorstosses offenbar darin, dazu beizusteuern, dass der Islam in der
Schweiz als Landeskirche anerkannt werden solle – diese Stossrichtung würde aber von
ihm und seiner Fraktion deutlich abgelehnt. Er könne nicht einsehen, weshalb er, der ja
als Katholik bereits seine Kirchensteuer entrichte, nun auch noch die Steuer anderer
religiöser Gemeinschaften in der Schweiz übernehmen solle. Hier müsse man sich auf
das Prinzip der Eigenverantwortung rückbesinnen und Forderungen stellen und nicht,
wie verlangt, den Vereinen das Geld hinterherwerfen.
Der Bundesrat hatte dem Nationalrat das Postulat zur Annahme beantragt. Dieser kam
dem Antrag aber nicht nach und lehnte in der Frühjahrssession 2017 den Vorstoss mit
103 zu 76 Stimmen bei einer Enthaltung ab. 16
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Nach elf Amtsjahren kündete Benno Schnüriger, etwas früher als geplant, im Herbst
2017 seinen Rücktritt vom Amt des Synodalratspräsidenten der Zürcher Katholikinnen
und Katholiken an und ebnete damit einem historischen Entscheid den Weg: Zum
allerersten Mal wählte die Synode des Kantons Zürich im April 2018 eine Frau an die
Spitze der katholischen Exekutive. Das bisherige Synodalratsmitglied Franziska
Driessen-Reding würde also ab Juli 2018 das Amt der obersten Zürcher Katholikin
innehaben. Um der neuen Vorsteherin der Glaubensgemeinschaft etwas auf den Zahn
zu fühlen, lud die Luzerner Zeitung im Mai zu einem umfassenden Interview ein. Die
designierte Präsidentin nutzte diese Gelegenheit, um über Fragen zur römisch-
katholischen Kirche im Allgemeinen und zu ihrer Rolle und Funktion in und für die
Schweizer Gesellschaft zu sprechen. Dabei äusserte sie sich zu Themen wie der Rolle
der Frauen in der katholischen Kirche und der damit einhergehenden Entwicklung der
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Frauenordination im Schatten der Männerdominanz, zum Verhältnis der Schweizer
Landeskirche zu Rom und ihrer persönlichen Haltung zu den Päpsten Franziskus und
Benedikt, zum Verhältnis zu Bischof Vitus Huonder und der Forderung nach einem
eigenständigen Bistum Zürich oder zur Akzeptanz verschiedener
Religionsgemeinschaften in der Schweiz und der Rolle der Kirche im Feld der
Flüchtlings- und Asylpolitik. Während das gesamte Interview zwar auch kritisch, aber im
Grossen und Ganzen sachlich geführt wurde, lösten die Antworten der Zürcherin zur
Flüchtlings- und Asylfrage im Nachgang des Interviews einen regelrechten Eklat aus. 
Gefragt, ob sich denn die Schweizer Asylpolitik mit den katholischen Werten decke und
die Katholiken dem persönlichen Beispiel Driessens folgen und Flüchtlinge aufnehmen
sollten, antwortete sie: «Wir Kirchen müssen uns in solchen Debatten einbringen. Zwar
werden wir kritisiert, die Kirche habe in der Politik nichts zu melden und solle getrennt
sein vom Staat. Aber wenn es um Menschenrechte geht, müssen wir laut werden [...].
Der Churer Weihbischof Peter Henrici sagte 2004, ein guter Christ könne nicht SVP
wählen. Ich glaube, ich könnte ihm recht geben. Es bereitet mir Mühe, wie man sich als
Teil einer Kirche sehen kann, wenn man deren wichtigsten Grundwert nicht achtet: für
den Nächsten da zu sein.»
Das sei anmassend und verletzend, polterte tags darauf Thomas Burgherr, Präsident der
Aargauer SVP, in der Aargauer Zeitung und forderte Driessen via Facebook zu einer
öffentlichen Entschuldigung auf. Die Kirche habe für alle Menschen und Meinungen
offen zu sein. Es sei ihm nicht wirklich klar geworden, ob «diese Frau» tatsächlich an
Gott glaube, sie klassifiziere zwar, wer ein guter Christ sei, zeige selbst aber kein klares
Bekenntnis zu Gott. Er selbst sehe absolut keinen Konflikt zwischen den christlichen
Werten und der SVP-Asylpolitik: Jene Flüchtlinge, die an Leib und Leben bedroht seien,
müsse man schützen. Was jedoch nicht gehe, seien die vielen Wirtschaftsflüchtlinge,
die lediglich das System missbrauchten. Auch die von Driessen angesprochene
Anerkennung vom Islam und von orthodoxen Gemeinden unterstütze er nicht,
schliesslich seien wir ein «christliches Abendland und wollen das auch bleiben». Die
Aargauer Zeitung verwies darauf, dass Driessen betonte, sie wolle niemanden aus der
Kirche ausstossen, das Gastrecht aber verteidigen; sie sehe daher auch keinen Grund
für eine Entschuldigung. Nationalrätin Flückiger (svp, AG) kündigte in der Luzerner
Zeitung indes erste Konsequenzen an: Sie sei masslos enttäuscht über Frau Driessens
Aussage und habe bereits das Formular für den Kirchenaustritt heruntergeladen und
überlege sich nun, zu den Reformierten zu wechseln. Zwischenzeitlich erwarte sie eine
Entschuldigung und eine Stellungnahme des Bistums Basel. Roberto Martullo-Blocher,
Ehemann von Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher (svp, GR), forderte gar den
Rücktritt der Synodalratspräsidentin und ermahnte sie, nicht zu vergessen, woher denn
die meisten Steuergelder für ihre Kantonalkirche kämen – «von den SVP-Leuten». Er
selbst war bereits im Januar aus der Kirche ausgetreten, da die Führung der
Kantonalkirche stets gegen den Bischof von Chur schiesse, um damit eine Abspaltung
vom Bistum zu provozieren. Der Bischof von Chur, Vitus Huonder, hingegen bedauerte
es sehr, dass der Eindruck entstanden sei, dass eine Bundesratspartei nicht wählbar
sei. Die katholische Kirche halte alle Parteien, die rechtsstaatliche Grundlagen
einhalten, für wählbar und bevormunde die Gläubigen politisch nicht. Dennoch
versäumte er es nicht, an den vorherrschenden Konflikt zwischen der römisch-
katholischen Kirche und den Kantonalkirchen zu erinnern: Die Zürcher Kantonalkirche
sei vom Staat geschaffen und somit kein Teil der römisch-katholischen Kirche; Driessen
repräsentiere daher nur sich selbst.
Rund zwei Wochen nach Erscheinen des Interviews nahm schliesslich auch der Bischof
von Basel, Felix Gmür, im Rahmen eines eigenen Interviews, mit dem Schwerpunkt
Asylpolitik, in der Solothurner Zeitung Stellung. Gefragt, ob ein Christ guten Gewissens
SVP wählen könne, fragte er lediglich: «Weshalb diese Frage? Die Kirche macht keine
Parteipolitik». Darauf hingewiesen, dass Frau Driessen dieser Ansicht sei, erwiderte er
lediglich, ob sie denn auch gesagt habe, warum sie dieser Meinung sei. Ansonsten sei
diese Aussage nur plakativ. Die Kirche schliesse Menschen mit unterschiedlichen
Ansichten nicht aus, man müsse mit diesen ins Gespräch kommen. In gewissen Punkten
gebe es sicherlich übereinstimmende Ansichten von Kirche und Parteiprogrammen, in
anderen wiederum könnten diese gänzlich divergierend sein; es sei aber nicht die
Aufgabe der Kirche, politisches Geschehen zu gestalten. Auf die Anmerkung, dass sich
zahlreiche Politiker oft auf die christlich-abendländischen Werte beziehen und ob das
denn nicht zu einer Instrumentalisierung der Kirche führe, erwiderte er, dass nicht die
Kirche selbst, sondern kirchliche Symbole instrumentalisiert würden, was ein gänzlich
falsches Mittel zur Abgrenzung sei. Christliche Identität zeige man am besten, in dem
man als Christ lebe, beispielsweise, indem man mehr Ausbildungsmöglichkeiten für
junge Asylbewerber anbiete: Das sei eine konkrete Hilfe am Nächsten, weil die Leute so
nicht mehr ausgegrenzt würden und von Fürsorge leben müssten. Auf die Anmerkung,
dass das jetzt aber schon politisch sei, antwortete er, dass die Kirche lediglich
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Vorschläge mache und ansage, welchen Weg sie für gut befinde; was umgesetzt werde,
bestimme aber die Politik. 17

Im Sommer 2019 verlagerte eine am Institut für Religionsrecht der Universität Freiburg
verfasste Studie den religionspolitischen Fokus vom nationalen auf die kantonalen
Parlamente. Max Ammann und Prof. René Pahud de Mortanges untersuchten für den
Zeitraum von 2010 bis 2018 eingereichte Vorstösse zu religionspolitischen Themen in 15
repräsentativ ausgewählten Kantonen. 
Insgesamt konnten die Autoren 140 parlamentarische Vorstösse ausfindig machen
(Höchstwert: 20 im Kt. Bern; Tiefstwert: 0 im Kt. Graubünden), die insgesamt 16
verschiedenen Parteien zugeordnet werden konnten. Über zwei Drittel der
eingereichten Vorstösse kamen von den vier Bundesratsparteien SVP, SP, FDP und CVP,
wobei die SVP mit 48 Vorstössen – also rund einem Drittel aller Vorstösse – mit Abstand
die aktivste Partei war und selbst die beiden zweitklassierten Parteien SP und CVP (je 20
Vorstösse) zusammengenommen noch übertraf. Hinsichtlich der
Religionsgemeinschaften fokussierten die Vorstösse in erster Linie den Islam (ca. 60%)
und das Christentum (ca. 30%), während das Judentum den Autoren zufolge in der
kantonalen Politik praktisch inexistent sei. Mit 33 von insgesamt 81 islamspezifischen
Vorstössen (CVP 9; FDP und SP je 6) und zehn von insgesamt 42 Einreichungen zum
Christentum (SP 7; FDP 5; CVP 3) dominierte die SVP die Religionsdebatte nachweislich,
wobei sie in der Islamdebatte einen deutlich grössen Unterschied zu den anderen
Parteien aufwies, was gemäss den Studienverantwortlichen durchaus ihrem
Parteiprogramm entspreche.
Innerhalb der Vorstösse, die das Christentum betrafen, benannten die Forscher die
Kirchenfinanzierung und die Kirchensteuern, die religiöse Neutralität, kirchliche
Feiertage und den Religionsunterricht als Kernthemen. Lediglich in einzelnen Kantonen
zur Diskussion standen hingegen Themen wie Kirchenglocken, Freikirchen oder die
Aberkennung des öffentlich-rechtlichen Status der römisch-katholischen Kirche.
Letzteres Anliegen sei gemäss den Autoren der einzige Vorstoss gewesen, der offen die
Privilegien einer christlichen Kirche angreife. Zusammenfassend zeige die Analyse auf,
dass den christlichen Kirchen zunehmend ein «säkularer Wind» seitens der Politik
entgegenwehe und ihre rechtliche und gesellschaftliche Stellung mit den eingereichten
Vorstössen meistens unter Druck gesetzt werde.
Dennoch stelle der Islam in der politischen Arena noch immer die umstrittenste
Religionsgemeinschaft dar, obwohl die Musliminnen und Muslime lediglich fünf Prozent
der Schweizer Wohnbevölkerung ausmachten und zudem eine sehr disperse
Gemeinschaft seien. Die mit dem Islam verknüpften Schlüsselthemen fokussierten
Vermummungsverbote und Kleidervorschriften, die öffentliche Anerkennung,
islamische Institutionen im Allgemeinen, die Wertedebatte – insbesondere hinsichtlich
der Scharia – sowie die Radikalisierungs- und Terrorgefahr. Ammann und Pahud de
Mortanges kamen zum Schluss, dass ein Grossteil der eingereichten Vorstösse sehr
islamkritisch gewesen sei und dass die Legislativmitglieder offensichtlich grosse
Vorbehalte gegenüber der – in der Schweiz – vergleichsweise neuen Religion und ihrer
Anhängerschaft hätten. Die Debatte finde hierbei auf den zwei Ebenen der
institutionellen und der gesellschaftlich-kulturellen Einbindung statt.
Hinsichtlich der möglichen Auswirkungen religionspolitischer Vorstösse auf das
Religionsverfassungsrecht werden gemäss der Autorenschaft zwei politische Agenden
ersichtlich: Zum einen übe ein offensiver politischer Ansatz Druck auf die anerkannten
Kirchen aus und tendiere somit zu einem Abbau ihrer institutionellen Privilegien, was
sich früher oder später auf ihren rechtlichen Status auswirken könne. Zum anderen
bestehe gerade gegenüber neueren, nicht-christlichen Religionsgemeinschaften und
besonders dem Islam ein tendenziell defensiverer und auf Erhalt bedachter politischer
Ansatz, obwohl die Politik aufgrund verfassungsrechtlicher Vorgaben möglichst zu einer
Gleichbehandlung aller Religionsgemeinschaften angehalten wäre. Allerdings sei der
Wille hierzu und die damit einhergehende Einräumung ähnlicher Privilegien und
Rechte, wie sie den christlichen Volkskirchen zugesprochen werden, gegenwärtig nur
wenig ersichtlich. 18
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Wenn man im Spätsommer der Landstrasse entlang fährt und über Kilometer hinweg
eine willkürliche Aufreihung meist fremder Gesichter entdeckt, wird auch den politisch
Uninteressierten bewusst, dass der nationale Wahlherbst vor der Türe stehen muss.
Auch im Herbst 2019 war dieses Spektakel schweizweit deutlich zu sehen. Die Parteien
und ihre Kandidatinnen und Kandidaten warben fleissig für sich und ihre Anliegen – mal
originell, mal weniger, aber immer mit dem Bisschen «je ne sais quoi», das der Politik
eben inhärent ist. Bisweilen schreckten einige auch nicht vor einer ordentlichen
Portion Provokation zurück, so beispielsweise die SVP mit ihrem im August publizierten,
wurmstichigen Apfel-Plakat oder die CVP mit ihrer Online-Kampagne, mit der sie
offensichtlich gegen die anderen Parteien schoss. 
Da in einem demokratisch konsolidierten Land wie der Schweiz die
Meinungsäusserungsfreiheit einen hohen Stellenwert geniesst und nach Möglichkeit
auch eine harte politische Auseinandersetzung über heikle Themen ermöglicht werden
soll, gibt es in der Schweiz kaum rechtliche Grundlagen, die gezielt den Wahl- bzw.
Abstimmungskampf regeln. Dies wurde knapp drei Wochen vor den Wahlen deutlich, als
es ein prominenter Akteur, der mit Parteipolitik im eigentlichen Sinne nur wenig zu tun
hat, mit einer Plakat-Aktion in die Medien schaffte: das «Egerkinger Komitee» mit
seinem prominentesten Vertreter Walter Wobmann (svp, SO). In einer Nacht-und-
Nebel-Aktion wurden in verschiedenen Schweizer Städten und auf den Social-Media-
Accounts des Komitees unzählige Wahlplakate aufgehängt und aufgeschaltet, auf denen
jeweils das Konterfei vier prominenter FDP-Exponenten zu sehen war:
Parteipräsidentin Petra Gössi (SZ), Fraktionschef Beat Walti (ZH), Nationalrätin Christa
Markwalder (BE) sowie Nationalrat Christian Wasserfallen (BE). Betitelt wurde das Ganze
mit dem Slogan: «Die FDP schützt radikale Islamisten in der Schweiz – Wollen Sie solche
FDP-Mitläufer wirklich wählen?» Stein des Anstosses war eine nur wenige Wochen zuvor
in der Herbstsession abgelehnte Motion der SVP-Fraktion zur Bekämpfung der
Ausbreitung eines radikalen Islams in der Schweiz, die auch dank grosser
Unterstützung der FDP-Fraktion zu Fall gebracht worden war. 
Die FDP-Spitze liess diesen Angriff nicht auf sich sitzen und zog die Angelegenheit
einen Tag nach Bekanntwerden vor das Bezirksgericht Andelfingen (ZH), dem Sitz des
Egerkinger Komitees. Dort suchte sie, wie in diversen Medien berichtet wurde, um
Erlass eines Superprovisoriums (einer ohne Anhörung der Gegenpartei erlassenen
vorsorglichen Massnahme) an, weil sich die anvisierten Personen in ihrer Persönlichkeit
verletzt fühlten, u.a. im Recht auf das eigene Bild. Petra Gössi liess im «Blick»
verlauten, sie lasse sich nicht unterstellen, radikale Islamisten zu schützen; vielmehr sei
die Motion der SVP «reine Symbolpolitik, die nicht umsetzbar gewesen wäre oder gar
nichts gebracht hätte», gewesen. Das Gericht bestätigte zwei Tage nach dem Ansuchen
die superprovisorische Verfügung und forderte das Komitee auf, die Plakat- und Social-
Media-Anzeigen innert 24 Stunden zu entfernen. Komme es dieser Aufforderung nicht
nach, würden Bussen in Höhe von CHF 10'000 verhängt und auch für weitere geplante
Veröffentlichungen zusätzlich erhoben werden. Wobmann und sein Komitee – oder wie
es der Tages-Anzeiger betitelte: die «SVP-Kampftruppe» – ignorierten das
Gerichtsurteil aber gänzlich und liessen nonchalant verlauten: «Wir entfernen die
Plakate sicher nicht.» Gemäss Wobmann handle es sich bei diesem Urteil lediglich um
einen politischen Entscheid; er sprach gar von «Zensur». Zudem sei die Plakat-
Kampagne sowieso lediglich auf den Zeitraum einer Woche beschränkt gewesen und
werde bereits am Montag nach dem Urteil enden. Des Weiteren sei das Entfernen
innert 24 Stunden gar nicht möglich – was wiederum von der verantwortlichen
Plakatgesellschaft Clear Channel so nicht bestätigt wurde.
In der Wochenendpresse wurde dann tatsächlich eine Wende im Plakat-Krimi
kundgetan: Das Egerkinger Komitee wolle doch dem «Gericht gehorchen» und habe
Clear Channel einen entsprechenden Auftrag erteilt, wie der Tages-Anzeiger
informierte. Die gesetzte Frist von 24 Stunden reiche zum Entfernen der Plakate zwar
nicht, liess die Plakatgesellschaft verkünden, man werde diese aber auf Kosten des
Komitees frühzeitig überkleben. Weshalb es nun doch zum Umschwung kam, wollte
Wobmann den Medien nicht mitteilen. Stattdessen hatte sich in der Zwischenzeit eine
andere Politgrösse zur Plakataktion geäussert: SVP-Übervater Christoph Blocher. Im
Gespräch auf «Teleblocher» antwortete er auf die Frage, was er denn von diesem Urteil
halte, lediglich mit einem Lachen und meinte: «Da habe ich nur gelacht.» Es sei eben
schon etwas «komisch», wenn das Gericht ein solches Urteil fälle, da sich die
genannten Politikerinnen und Politiker doch lediglich gegen einen vermeintlichen
Rufschaden wehrten, den sie durch ihr Abstimmungsverhalten grundsätzlich selbst zu
verschulden hätten. In Rezitation des ehemaligen Deutschen Bundeskanzlers Helmut
Schmidt, meinte er hierzu mit einem verschmitzten Unterton: «Wer den Dampf nicht
erträgt, soll nicht in die Küche gehen.» Der Frage, was er denn vom Plakat selbst halte,
wich er aus und betonte, dass er selbst mit dieser Kampagne nichts zu tun habe, gar
erst über die Medien davon erfahren habe. Den Schritt, den das Komitee gegangen sei,
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empfand er jedoch als «mutig». 19
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